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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1966

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Für den Tatbestand der Doppelvertretung kommt es nicht darauf an, daß die Klientin gestorben ist und der Zivilprozeß

nicht gegen sie, sondern gegen deren Erbin geführt worden ist, denn auch die Erbin einer Gegenpartei bleibt immer

die Gegenpartei für die nunmehr vertretene Partei.
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